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Danke für deine Antwort. Das macht Sinn. Schließlich führt die alte Schule ja auch noch die
Dienstakte. Ich weiß jetzt nur leider trotzdem nicht, ob ich ähnlich wie nach einer Elternzeit
einen Anspruch auf Versetzung habe oder mich die alte Schule auch 5 Jahre nicht freigeben
könnte. Außerdem weiß ich nicht, ob ich schon zum vorletzten Abordnungsjahr versuchen
sollte, mich versetzen zu lassen.

Vermutlich müsste ich dann ja aber von der neuen Schule neu abgeordnet werden und welche
Schule sollte das mitmachen, wenn sie dann noch ein Jahr auf mich warten muss?

Die wenigen ehemaligen abgeordneten Lehrkräfte, die ich persönlich kenne, haben danach die
Schule gewechselt, aber alle in Form einer Beförderung, wo dann nur die Beurteilung noch in
der alten Schule stattfand.
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